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Kirchengericht 
 

für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
 
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg 

 
 
 

2 AS 28/2018 D – B  
 
 

Beschluss vom 25. Juni 2021 
 
 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1. ..... 
 - Antragstellerin - 
 
 
2. ......  
  - Beteiligte Ziffer 2 - 
 
 
 
 
 
hat das Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten - Evangelische Lan-
deskirche und Diakonie in Württemberg – 2. Kammer –  durch den Vorsitzenden Richter am 
Kirchengericht Herrn Daniel Obst und die Beisitzenden Richterinnen Frau Hanneloren Zinßer 
und Frau Sabine Rudel aufgrund der Anhörung der Beteiligten im Kammertermin vom 
17. Juli 2020 und der Entscheidung, die am Verkündungstag, dem 25. Juni 2021, gefallen ist, 
beschlossen: 

 
 

Der Antrag der Antragstellerin wird zurückgewiesen. 
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I. 
Gründe 

 
Die Beteiligten streiten sich über die korrekte Eingruppierung der Dienstnehmerin .......  
 
Die Dienstgeberin ist Trägerin eines Fachkrankenhauses für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie. Sie hat für die Tätigkeit in diesem Krankenhaus im Zeitraum 2014 bis 
2018 verschiedene Einstellungen oder Neueingruppierungen vorgenommen.  
 
Die Dienstgeberin hat mit Schreiben von 4. Juli 2017 die Zustimmung der Mitarbeitervertre-
tung zur Einstellung von Frau ...... zum 1. Oktober 2017 in die Entgeltgruppe P 8 (Stufe 1) 
TVöD beantragt. Richtigerweise muss es jedoch in die Entgeltgruppe P 8 Stufe 2 heißen, da 
es in der Entgeltgruppe P 8 keine Stufe 1 gibt.  
 
 
Also Funktion für die Dienstnehmerin ...... ist die Beschäftigung als anerkannte Fachkraft im 
Stationsdienst vorgesehen worden. Die Mitarbeitervertretung hat der Einstellung zugestimmt 
und der Eingruppierung selbst widersprochen. Mit Schreiben vom 12. Oktober 2018 ist die 
Erörterung für beendet erklärt worden.  
 
Auf das Dienstverhältnis der Dienstnehmerin ..... als in einer kinder- und jugendpsychiatri-
schen Klinik Beschäftigten ist aus Sicht der Dienstgeberin die P-Tabelle des TVöD als Nach-
folgerin der KR-Tabelle anzuwenden.  
 
Mit ihrem beim Kirchengericht (MVG) eingegangenen Antrag vom 29. Oktober 2018 bean-
tragt die Dienstgeberin, die Dienstnehmerin in die Entgeltgruppe P 8 einzugruppieren und 
festzustellen, dass ein Zustimmungsverweigerungsrecht zur Eingruppierung der Dienstneh-
merin für die Mitarbeitervertretung nicht bestanden hat.  
 
 
Die Dienstgeberin führt zur Begründung aus: 
 
Die Aufgaben der Dienstnehmerin ...... seien der Entgeltgruppe P 8 TVöD zuzuordnen. Sach-
lich richtig sei daher die Entgeltgruppe P 8 Stufe 2 TVöD.  
 
Die Zustimmung sei nun gemäß § 60 Abs. 5 MVG.Württemberg zu ersetzen. Die Anwendung 
der Entgeltgruppe müsse einrichtungsbezogen erfolgen, der besondere Teil verweise auf die 
sogenannte „P-Tabelle“.  
 
Berufsgruppen könne man nicht finden, aber die Tätigkeiten der Dienstnehmerin seien in der 
entsprechenden Eingruppierung zu finden. Es gelte eine erweiterte Tarifauslegung. Die 
Dienstgeberin nimmt Sachbezug auf die Entscheidung des Kirchengerichts Württemberg in 
der Rechtssache 2 AS 34/2018 D – Dienstnehmerin ....... Die Dienstnehmerin übe auch pfle-
gerische Tätigkeiten aus.  
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Die Dienstgeberin beantragt,  
 

festzustellen, dass für die Antragsgegnerin ein Grund zur Verweigerung zur Zustim-
mung zur Eingruppierung von Dienstnehmerin ...... nicht gegeben sei.  

 
 
Die Mitarbeitervertretung beantragt,  
 

den Antrag abzuweisen. 
 
 
Die Mitarbeitervertretung führt zur Begründung aus, die Dienstnehmerin ....... erfülle die Vor-
rausetzungen einer Eingruppierung nach Entgeltgruppe P 7 bereits nicht. Damit erst recht 
nicht gemäß Entgeltgruppe P 8. 

 
Die Dienstnehmerin ...... sei ausgebildete Jugend- und Heimerzieherin ohne pflegerische Zu-
satzqualifikation. Die Vorbemerkung definiere die Bezeichnung Gesundheits- und Kranken-
pfleger/-pflegerin, der/die die entsprechende Ausbildung durchlaufen haben müsse und auch 
entsprechende Tätigkeiten ausüben müsse.  
 
Pflegehelfer und Pflegehelferinnen ohne entsprechende Fachausbildung könnten nur bis ein-
schließlich Entgeltgruppe P 6 eingruppiert werden.  

 
Es sei unbeachtlich, wie die Dienstnehmerin ...... bei der Dienstgeberin eingesetzt werde, sie 
erfülle unstreitig nicht die Ausbildungsvorrausetzungen einer Pflegerin mit mindestens 3jähri-
ger Ausbildung. Auf eine entsprechend ausgeübte Tätigkeit komme es daher nicht an. Auch 
könne sich die Dienstgeberin nicht auf eine Entscheidung des Kirchengerichtshofes der 
evangelischen Kirchen in Deutschland vom 26. Juni 2017 (ursprüngliches AZ: 2 AS 
10/2016 D) berufen. Der dort entschiedene Fall hätte eine ausgebildete Krankenpflegerin be-
troffen, die in einer Einrichtung der Dienstgeberin tätig war.  

 
Für Beschäftige mit einer erzieherischen Ausbildung im Stationsdienst der Dienstgeberin 
gelte dies jedoch nicht. Der Entscheidung des Kirchengerichtshofes sei auch nicht zu ent-
nehmen, dass eine Dienstnehmerin wie Frau ..... mit einer erzieherischen Ausbildung in eine 
P-Eingruppierung eingruppiert werden müsse. Zwar sei das Fachkrankenhaus Mariaberg ein 
Krankenhaus im Sinne des § 40 Teil 3.2 des AVR.Württemberg/I.  
 
Mit Ausnahme der Eingruppierungsvorschriften für Ärzte und Ärztinnen erhalte jedoch der 
besondere Teil keine Regelungen für die Eingruppierung. Die Dienstnehmerin .... sei zutref-
fender Weise in die Entgeltgruppe S 8 b einzugruppieren, eine pflegerische Fachvorausset-
zung sei nicht gegeben. Richtiger Tarifvertragsteil wäre der TV-SuE.  
 
Ein ausgeübter Gesundheitsberuf passe nicht zur Tätigkeit bzw. zur Ausbildung der Dienst-
nehmerin, die entsprechende Ausbildung fehle auf jeden Fall. Die Dienstnehmerin sei auch 
erzieherisch tätig.  
 
Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze der Beteiligten in 
vollen Umfang Bezug genommen, ebenso auf die öffentlichen Sitzungen bzw. der Nieder-
schriften der Sitzungen der 2. Kammer des Kirchengerichts in Württemberg.  
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II. 
 
Der zulässige Antrag ist unbegründet.   
 
 
Der Antrag der Dienstgeberin ist zulässig, da er der Regelung gemäß § 60 Abs. 4 
MVG.Württemberg entspricht.  
 
 
Der Antrag ist jedoch nicht begründet.  
 
Der Antrag der Dienstgeberin ist unbegründet, da der Mitarbeitervertretung vorliegend ein 
Zustimmungsverweigerungsrecht gemäß §§ 41, 42 c MVG.Württemberg zusteht. 
 
Die von der Dienstgeberin vorgesehene Eingruppierung des TVöD P 8 erweist sich als unzu-
treffend. Gemäß § 42 c, 41 Abs. 1 MVG.Württemberg kann die Mitarbeitervertretung ihre Zu-
stimmung verweigern, wenn gemäß § 42 c, 41 Abs. 1 MVG.Württemberg, die Maßnahme ge-
gen eine Rechtsvorschrift, eine Vertragsbestimmung, eine Dienstvereinbarung, eine Verwal-
tungsanordnung oder eine andere bindende Bestimmung oder eine rechtskräftige kirchenge-
richtliche Entscheidung verstößt. Dies ist vorliegend der Fall.  
 
Die Eingruppierung in Einrichtungen der Diakonie erfolgt gemäß den übertragenden Tätigkei-
ten gemäß den entsprechenden Entgeltgruppen. Es erfolgt die Eingruppierung der Dienst-
nehmer und Dienstnehmerinnen in die Entgeltgruppe, deren Tätigkeitsmerkmale erfüllt sind 
und der Tätigkeit das Gepräge geben. Gepräge bedeutet, dass die entsprechende Tätigkeit 
unverzichtbarer Bestandteil des Arbeitsvertrages sein muss. Entscheidend ist die konkrete 
Tätigkeit der Dienstnehmerin bzw. des Dienstnehmers.  
 
Die Dienstnehmerin ist ausgebildete Jugend- und Heimerzieherin an einem psychiatrischen 
Krankenhaus. Die Voraussetzungen der Eingruppierung in die Entgeltgruppe P 8 liegen nicht 
vor, die Eingruppierungstatbestandsmerkmale sind falsch und entsprechen nicht der Tätig-
keit der Dienstnehmerin. Diese ist keine Krankenpflegerin. Die Entscheidung des Kirchenge-
richtshofes der evangelischen Kirche in Deutschland ist auf den vorliegenden Fall nicht an-
wendbar, zumindest nicht 1 : 1.  
 
Die Dienstnehmerin ...... arbeitet nicht als Pflegekraft.  
 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 gilt die Entgeltordnung des TVöD, die Eingang in die 
AVR.Württemberg gefunden hat. Unter dem Abschnitt XI. „Beschäftigte in Gesundheitsberu-
fen“ sind laut Ziffer 1 die Beschäftigten der Pflege genannt.  
 
In Entgeltgruppe P 8 sind danach eingruppiert: Beschäftige der Entgeltgruppe P 7 Fall-
gruppe 1, deren Tätigkeiten sich aufgrund besonderer Schwierigkeiten erheblich auf der Ent-
geltgruppe P 7 Fallgruppe 1 herausheben.  
 
Bezug genommen wird insoweit auf die Protokollerklärungen Nrn. 1 – 6. Bei der Entgelt-
gruppe P 8 handelt es sich um eine Aufbauentgeltgruppe. Es müssen danach zunächst die 
Voraussetzungen für eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe P 7 vorliegen.  
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In Entgeltgruppe P 7 sind eingruppiert:  
 
1.  Pflegerinnen und Pfleger mit mindestens 3jähriger Ausbildung in entsprechender Tätigkeit  
 
sowie 
 
2. operationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie anästhesietechnische Assis-

tentinnen und Assistenten mit abgeschlossener Ausbildung nach der DKG-Empfehlung 
vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach gleichwertiger landes-
rechtlicher Regelung und gleichwertiger entsprechender Tätigkeit.  

 
 
Die Dienstnehmerin ..... erfüllt die Voraussetzungen bereits nach Eingruppierung in Entgelt-
gruppe P 7 nicht. Damit sind auch nicht die Eingruppierungsvoraussetzungen nach Eingrup-
pierung in Entgeltgruppe P 8 gegeben.  
 
Die Dienstnehmerin ...... ist Jugend- und Heimerzieherin ohne pflegerische Zusatzqualifika-
tion. Sie erfüllt nicht die Ausbildungsvoraussetzungen einer Pflegerin mit mindestens 3jähri-
ger Ausbildung.  
 
Daher erscheint die von der Dienstgeberseite vorgeschlagene Eingruppierung als nicht ein-
schlägig. Über die zutreffende Eingruppierung der Dienstnehmerin ...... liegt bisher keine bin-
dende Entscheidung des Gerichtes vor - weder des Kirchengerichtes MVG.Württemberg, 
noch des evangelischen Kirchengerichtshofes der evangelischen Kirche und Diakonie in 
Deutschland, Hannover.  
 
 
Der Antrag war daher abzuweisen.  
 
 
Eine Kostenentscheidung hat gemäß § 61 Abs. 9 MVG.Württemberg nicht zu erfolgen.  
 
 
Das Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten - Landeskirche und Dia-
konie in Württemberg weist hinsichtlich eines eventuellen Rechtsmittels gegen diese Ent-
scheidung auf § 63 MVG.Württemberg hin, der wie folgt lautet: 
 

§ 63 
Rechtsmittel 

 
(1) Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse des Kirchengerichts findet die Be-
schwerde an den Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland statt. § 87 Ar-
beitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwendung. Für die Anfechtung der nicht verfah-
rensbeendenden Beschlüsse findet § 78 Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende Anwendung. 
 
(2) Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Sie ist anzunehmen, wenn 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen, 
2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat, 
3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kir-

che in Deutschland, einer Entscheidung eines obersten Landesgerichts oder eines Bun-
desgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen 
kann. 
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Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung geltenden 
Vorschriften Anwendung. 
 
(3) Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland ohne mündliche Verhandlung. Die Ablehnung der Annahme ist zu begründen. 
 
(4) Das Kirchengericht in erster Instanz legt dem Kirchengerichtshof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland die vollständigen Verfahrensakten vor. 
 
(5) Einstweilige Verfügungen kann der Vorsitzende Richter oder die Vorsitzende Richterin in 
dringenden Fällen allein treffen. 
 
(6) Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
sind endgültig. 
 
(7) Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, die Vor-
schriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über die Beschwerde im Beschlussverfahren in der je-
weils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nunmehr Rechtsmittelgericht der Kirchengerichtshof der 
EKD, Herrenhäuserstraße 12, 30419 Hannover ist. 
 
 

 
 
 
 
 

Daniel Obst 
Vorsitzender Richter 

 
 
 
 
Sabine Rudel      Hannelore Zinßer 
Beisitzende Richterin     Beisitzende Richterin 
 
 


